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Pr~Zl.5.907/2-Präs.1974 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeord
neten zum Nationalrat Dipl.Ing.Hanreich, Dr.Scrinzi 
und Genossen, Nr.1629/J-NR/1974 vom 7.März 1974 
"Forderungen von Körperbehinderten" . 

Zur obigen Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

. Zu Frage '·1 ) : , 

Die Anliegen der Körperbehinderten an das Bundesministerium 
für Verkehr wurden bereits geprüft. 

Zu den Fragen 2) und 3): 

Ein Teil der Forderungen kann auf Grund der geltenden Gesetze 
'im Wege der Vollziehung erfüllt werden. So können von den zu
ständigen Behörden im Einzelfall gehbehinderten Versehrten 
auf Antrag Ausnahmebewilligungen von bestehenden Fahrverboten 
sowie von Halte- und von Parkverboten, wie z.B. vor ihren 
Wohnungen und Arbeitsplätzen und im Bereich von Amtsgebäuden 
und Kurzparkzoneh,erteilt werden. Die Versehrtenvereinigungen 
wurden auf diese Möglichkeiten hingewiesen und um entsprechende 
Information ihrer Mitglieder ersucht. 

Zum Teil kann den vorgebrachten Anliegen erst entsprochen 
werden, wenn die Straßenverkehrsnormen durch entsprechende 
Sonderregelungen ergänzt werden. Soweit hiebei internationale 
Belange nicht berührt werden und aus Gründen der Straßen
verkehrssicherheit keine Bedenken bestehen, werden diese 
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Anliegen in der 5.Novelle zur Straßenverkehrsordnung mit
berücksichtigt. Der Entwurf dieser Novelle wird gegen
wärtig ausgearbeitet und in Kürze dem Begutachtungsver
fahren zugeführt werden. 

Soweit es sich bei den Forderungen um Fragen von inter
nationaler Bedeutung handelt, werden diese bei der im 
Juni stattfindenden Ministerratssitzung der Europäischen 
Verkehrsministerkonferenz von der österreichischen Dele
gation zur Erörterung ge:tellt werden. Sobald im inter
nationalen Bereich über die Einführung von Sonderregelun
gen Konsens herrscht, können diese in die innerstaatliche 
Rechtsordnung (StVO, KFG) übernommen werden. 

Wien, 1974-~4 29 
Der unde~miJister: 
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